
Erste Satzung zur Änderung der 
Satzung zur Regelung von Struktur, Verfahren und Qualitätsstandards 

für Tenure-Track-Professuren an der Universität Greifswald 
(Tenure-Track-Satzung) 

 
 

Vom 02.03.2023 

 
 

Aufgrund von § 62 Absatz 3 i.V.m. § 81 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes Meck- 
lenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 
(GVOBl. M-V 2011, S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2021 (GVOBl. 
M-V S. 1018) erlässt der Senat der Universität Greifswald folgende Satzung: 

 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung zur Regelung von Struktur, Verfahren und Qualitätsstandards 
für Tenure-Track-Professuren an der Universität Greifswald (Tenure-Track-Satzung) 
der Universität Greifswald vom 24. August 2020 (hochschul-öffentlich bekannt 
gemacht am 24. August 2020) wird wie folgt geändert: 

 
§ 9 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 7“ durch die Angabe „§ 8“ ersetzt. 
2. In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 2 Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 

2 Absatz 3 Satz 2“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Greifswald vom 
15.02.2023 und der Genehmigung der Rektorin vom 02.03.2023. 

 
 

Greifswald, den 02.03.2023 

 
 
 

 
Die Rektorin 

der Universität Greifswald 
Universitätsprofessorin Dr. Katharina Riedel 

 
 

 
Veröffentlichungsvermerk: Hochschulöffentlich bekannt gemacht am 03.03.2023 


